
Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 

OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald befasste sich in seiner 
Sitzung am 25.11.2019 mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 des 
Eigenbetriebes ,,Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern 
Greifswald". 

Er fasste folgenden Beschluss-Nr.: 86-3/19 

Der Kreistag beschließt über den Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Eigenbetriebes 
,,Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald". 

1. Der von der BRB Revision und Beratung KG geprüfte Jahresabschluss zum 
31.12.2018, der eine Bilanzsumme in Höhe von 12.326.290,33 EUR ausweist, wird 
festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 59.07 4, 72 EUR 
wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes, Frau Anke Diener, wird für das Geschäfts 
jahr 2018 Entlastung erteilt. 

Beratungsergebnis: 
Einstimmig 

Greifswald, AK. A2. Zoll9 

/4Ja~ 
Mlch~el Sack 
Landrat 

Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht 2018 des Eigenbetriebes 
·· .Pfleqe- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald" 
liegen sieben Tage nach Bekanntgabe im Landkreis Vorpommern-Greifswald, 
Standort Pasewalk, An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk, Stabsstelle 
Beteiligungen, Zimmer 334, zur Einsichtnahme aus. 
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G WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKE$ 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

,,BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 
Koserow 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGE· 
BERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald, Koserow, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie der Finanzrechnung, den Bereichsrechnungen und dem An 
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge 
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut 
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht!ichen und ergänzenden lan 
desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsät 
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen 
des Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 
sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein 
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun 
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim 
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge 
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt .Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unse 
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un 
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften Lind haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü 
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur 
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden lan 
desrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh 
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen. Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah 
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab 
sichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege 
benheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der =· 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz 
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lage 
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe 
richt erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab 
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal 
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
,l.,ßge des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab 
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti 
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un 
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts 
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt Falsche Dar 
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent 
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe 
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be 
trügerisches Zusammenwirken, 'Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre 
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

• · • . gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele 
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur 
teil zur Wirksamkeit dieses Systems des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rech 
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung darge 
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä 
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli 
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Un 
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu mo 
dffizleren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da 
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig 
nisse oder Gegebenheiten.können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab 
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er 
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge 
setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbe 
triebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zu 
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne 
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier 
ten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be 
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein 
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
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. SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach§ 13 Abs. 3 KPG M-V 

Wir haben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs im Sinne von 
§ 53 Abs, 1 Nr. 2 HGrG geprüft. 

,,,.Nach unserer Beurteilung geben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandunqen. 

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir entsprechend den vom IDW fest 
gestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der 
wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt ,,Verantwor 
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" 
weitergehend beschrieben. 

Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs verantwortlich 
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Erfüllung dieser Ver 
antwortung als notwendig erachtet hat. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die wirtschaftli 
chen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass zu Beanstandungen geben sowie einen Ver 
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach 
§ 13 Abs. 3 KPG M-V beinhaltet." 

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in 
einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten 
Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung 
hingewiesen wird. 

Schwerin, 25. März 2019 
BRB Revision und Beratung KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft 

&1, 
M. Napierski 

Wirtschaftsprüfer 

f!_/aJlefv cJ . G. Matlok 
Wirtschaftsprüfer 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 

Koserow 



Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern 

Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Mühlentwiete 4, 19059 Schwerin 

Landrat des Landkreis Vorpommern-Greifswald 
- Beteiligungsverwaltung - 
Feldstr. 85 a 
17 489 Greifswald 

Bearbeiter: Heike Arndt 
Telefon: +49 (0) 385 7412-116 
Fax: +49 (0) 385 74 12 -100 
E-Mail: harndt@lrh-mv.de 
Ihr Zeichen: 
GZ: 21-13.0231-696/2018 - 26826/2019 

Standort Pasewalk 

Schwerin, 19. Juni2019 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald, 
Koserow; 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 

Der Landesrechnungshof hat gemäß§ 14 Abs. 4 KPG M-V jeweils eine Ausfertigung des 
Prüfungsberichts des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 

Dezember 2018 an den Eigenbetrieb und das Ministerium für Inneres und Europa Meck 
lenburg-Vorpommern weitergeleitet. 

Im Auftrag 

gez. Dr. Zitscher 

Postanschrift: 
Mühlentwiete 4 
19059 Schwerin 

Internet: 
Tel.: +49 (0) 385 7412-0 E-Mail: poststelle@lrh-mv.de 
Fax: +49 (0) 385 7412-100 Homepage: www.lrh-mv.de 

Dienstgebäude Neubrandenburg: 
Beseritzer Straße 11 Tel.: +49 (0) 395 4524-0 
17034 Neubrandenburg Fax: +49 (0) 395 4524-200 



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald 

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 25.11.2019. 

26. Jahresabschluss zum 31;12.2018 des Eigenbetriebes "Pflege- und Betreuungseinrich 
tungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald" 
Vorlage: 181/2019 

Beschluss: 

Der Kreistag beschließt über den Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Eigenbetrie 
bes ,,Pflege- und Betreuungseinrichtungen des Landkreises Vorpommern-Greifswald". 

1. Der von der BRB Revision und Beratung KG geprüfte Jahresabschluss 
zum 31.12.2018, der eine Bilanzsumme in Höhe von 12.326.290,33 EUR 
ausweist, wird festgestellt 

2. Der Jahresüberschuss dos Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 59.074,72 
EUR wird festgestellt und auf neue Rechnungen vorgetragen. 

3. Der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes, Frau Anke Diener, wird für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt. 

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 1 dagegen, 10 Enthaltungen 

Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist die Stabsstelle Beteiligungen. 

s.. t_ 
s~tweih 
Kreistagspräsidentin 

Greifswald, 29.11.2019 


